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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS/Linke Liste 

Der Verfassungsschutzbericht 1993 und die „Neue Rechte" 

Im kürzlich vorgelegten Verfassungsschutzbericht des Bundes für 
das Jahr 1993 wird wiederum die „Neue Rechte" völlig aus-
geklammert. Diese Strömung des bundesdeutschen und interna-
tionalen Rechtsextremismus ist für die Bundesregierung nicht 
existent. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) muß diese 
gesamte Strömung des Rechtsextremismus weiterhin „überse-
hen" haben. Da der Verfassungsschutzbericht auch zur Aufklä-
rung der Öffentlichkeit dient, ist die Nichtunterrichtung über 
diese Richtung des Rechtsextremismus ein schwerer Fehler. Für 
Erzieher, Lehrer, Journalisten, Wissenschaftler etc. ist der Verfas-
sungsschutzbericht 1993 unter diesem Gesichtspunkt völlig 
unbrauchbar. Vor dem Hintergrund des ungebremsten Terrors 
des Neofaschismus, der antisemitischen Exzesse und der weiten 
Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts in diesem Land, ist 
dieses Übersehen ein ungeheurer Vorgang. 

Dabei handelt es sich bei der „Neuen Rechten" um eine überaus 
gefährliche und erfolgreiche Strömung des Rechtsextremismus. 
Dieser Tatbestand wird in der gesamten wissenschaftlichen Fach-
literatur anerkannt. Man vergleiche dazu vor allem die Bücher-
veröffentlichungen von Siegfried Jäger, Richard Stöss, Margret 
Feit, Franz Greß, Hans-Gerd Jaschke, Klaus Schönekäs, Thomas 
Assheuser, Hans Sarkowicz, Raimund Hethey, Peter Kratz, Rolf 
Seeliger, Reinhard Opitz, Kurt Hirsch, Iring Fetscher, Wolfgang 
Benz, Christoph Butterwegge und vielen anderen. Man siehe 
dazu aber auch die einschlägigen antifaschistischen Zeitungen 
wie „Blick nach rechts", „Antifaschistische Nachrichten", „Anti-
faschistische Informationen", „Der rechte Rand" und viele andere 
mehr. 

Aber auch in Veröffentlichungen der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung wird die „Neue Rechte" behandelt und nicht wie 
vom BfV „übersehen". Die „Extremismusforscher" Uwe Backes 
und Eckhard Jesse behandeln relativ ausführlich in ihrem Stan-
dardwerk „Politischer Extremismus in der Bundesrepublik 
Deutschland" — erschienen im Band 272 der Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für politische Bildung — die Entstehung und die 
Ideologie der „Neuen Rechten". 



Drucksache 12/8013 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Backes/Jesse schreiben zu den Entstehungsbedingungen u. a.: 
„Die steigende Militanz in Teilen der rechtsextremen ,Szene' seit 
den siebziger Jahren war nicht zuletzt die Folge des politischen 
Scheiterns der ,national-demokratischen' Sammlungsbewegung. 
Dies gilt gleichermaßen für die Ende der sechziger Jahre auftre-
tende ,Neue Rechte', auch wenn die Theoriezirkel ganz andere 
Konsequenzen zogen. Sie propagierten den Primat der Theorie 
gegenüber der Praxis ... " (Backes/Jesse, Politischer Extremismus 
in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1993, S. 100). In einer 
Anmerkung fügen die Autoren an: ,, ,Neue Rechte' meint hier eine 
im Kern rechtsextreme geistige Strömung, die trotz gewisser 
Berührungspunkte keinesfalls mit dem ,Neokonservatismus' und 
dessen Umfeld in einen Topf geworfen werden darf" (ebenda, 

S. 100). 

Über die politischen Inhalte führen die Autoren u. a. aus: „Obwohl 
die ,Neue Rechte' bestrebt war, sich deutlich von der ,alten' — als 
veraltet geltenden — abzugrenzen, gab es doch diverse Vorläufer 
und Anknüpfungspunkte auch in der Nachkriegsrechten. Für die 
Überwindung der Systeme des Ostens wie des Westens, des 
Kommunismus wie des Kapitalismus und die Suche nach einem 
,dritten Weg' war bereits in den fünfziger Jahren die DG August 
Haußleiters eingetreten — in der Tradition der ,konservativen 
Revolutionäre'. (...) Von zentraler Bedeutung für das neu-rechte 
Weltbild ist das Konzept des ,Ethnopluralismus'. Es setzt sich vom 
,Ethnozentrismus' völkischer Provenienz ab, indem es nicht von 
vornherein Völker oder Ethnien minderer und höherer Qualität 
unterscheidet, sondern der ,biologisch intakten' Ethnie einen Wert 
an sich beimißt. In vielen Punkten ergeben sich zwischen ,Ethno-
pluralismus' und vielgescholtenem ,Ethnozentrismus' aber auch 
Gemeinsamkeiten: Beide Konzepte messen den Erbanlagen eine 
dominierende Bedeutung zu, beide sehen den Menschen nicht in 
erster Linie als Individuum, sondern als Angehöriger einer biolo-
gisch und kulturell definierten Klasse von Menschen (,Ethnie'). 
,Identität' kann der einzelne nach dieser Logik nur in seiner 
,Ethnie' entwickeln, während die ,Ethnie' an der ,Überfremdung' 
durch Individuen und Gruppen aus anderen ,Ethnien' biologisch 
und kulturell verkommt. Die Konsequenz: Jede ,Ethnie' muß 
biologisch intakt gehalten werden, was vor allem bedeutet, sie vor 
,Überfremdung' zu schützen. Bereits ,überfremdete' ,Ethnien' 
bedürfen einer Auffrischung ihrer ,Identität'. Wenn neu-rechte 
Theoretiker von ,Antiimperialismus' sprechen, dann meinen sie 
die Befreiung der ,Ethnien' von biologischer und kultureller 
,Überfremdung' (,Befreiungsnationalismus'). Die Parallelen zu 
herkömmlichen Rassetheorien springen ins Auge: Was früher 
,Volk' oder ,Rasse' genannt wurde, firmiert nun unter dem neutral 
klingenden Begriff ,Ethnie'. Von ,Überfremdung' läßt sich nur 
sprechen, wenn ein Ideal der Rassereinheit vorausgesetzt wird: 
Das penetrante Wort von den ,Mischlingen' oder der ,Mischrasse' 
wird nun vornehm durch die Wendung ,überfremdete Ethnie' 

umschrieben" (ebenda, S. 101/102). 

Die Politik der „neu-rechten" Organisation „Thule-Seminar" 
charakterisieren Backes/Jesse knapp: „Das ,Thule-Seminar' sollte 
als geistiges Zentrum den angestrebten Prozeß kulturrevolutionä- 
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rer Transformation voranbringen. Notwendig sei eine Rückkehr 
zu den indogermanischen Quellen und der rücksichtslose Kampf 
gegen den Egalitarismus in seinen Hauptformen Liberalismus und 
Bolschewismus" (ebenda, S. 104). 

Zu den Zeitungen und Theorieorganen der „Neuen Rechten" 
zählen Backes/Jesse in diesem Buch u. a.: 

— „Junge Kritik" 
— „Junges Forum" 
— „Criticón" 

— „Sol" 
— „Fragmente" 
— „Deutscher Studenten Anzeiger" 
— „Neue Zeit" 
— „Laser" 
— „Wir selbst" 
— „Aufbruch" 
— „Elemente" 
— „Junge Freiheit" . 

Zu den Verlagen der „Neuen Rechten" zählen sie u. a.: 

— „Sinus". 

Zu den Organisationen der „Neuen Rechten" zählen sie u. a.: 

— „ Thule-Seminar " 
— „Bund deutscher Solidaristen (BDS) " 
— „Solidaristische Volksbewegung (SVB)" 
— „Sache des Volkes/Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation 

(SdV/NRAO) " 
— „Unabhängige Arbeiter-Partei (UAP) ". 

Zu den Ideologen und Propagandisten der „Neuen Rechten" 
zählen sie u. a.: 

— Henning Eichberg 
— Michael Meinrad 
— Gert Waldmann 
— Heinz Winterhude 
— Main de Benoist 
— Günter Bartsch 
— Pierre Krebs 
— Armin Mohler 
— Hans-Ulrich Kopp. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie erklärt es sich, daß eine wichtige Strömung des internatio-

nalen und bundesdeutschen Rechtsextremismus, die „Neue 
Rechte", vom BfV seit Jahren öffentlich nicht als rechtsextrem 

eingestuft wird und von daher auch nicht im Verfassungs-
schutzbericht des Bundes für das Jahr 1993 auftaucht? 

2. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die „Neue Rechte", 

spätestens ab 1980, von namhaften Politologen und Wissen-
schaftlern als Strömung des internationalen und bundes-

deutschen Rechtsextremismus untersucht wird, und wenn ja, 
welche Kenntnis hat die Bundesregierung über diese For-
schungen? 



Drucksache 12/8013 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

a) Wurden diese Forschungen vom BfV zur Kenntnis genom-
men, und wenn ja, seit wann, und wieso flossen diese nicht 
in die Veröffentlichungen des BfV — und hier namentlich 
die Verfassungsschutzberichte — ein? 

b). Gab es jemals im BfV, im Bundesministerium des Innern 
oder gar in der Bundesregierung Differenzen darüber, ob 

die „Neue Rechte" als rechtsextrem eingestuft werden 
sollte, und wenn ja, in welcher Behörde gab es wann diese 

Differenz, und welche unterschiedlichen Positionen wurden 
mit welchen Ergebnissen vorgetragen? 

3. Ist der Bundesregierung bekannt, daß die „Neue Rechte" zur 
Verbreitung rechtsextremen und ausländerfeindlichen Ge-
dankenguts in dieser Gesellschaft beigetragen hat und sie 
somit zu den „geistigen Wegbereitern" von rechtsextremer, 
ausländerfeindlicher und antisemitischer Gewalt anzusehen 
ist? 

4. War die Bundesregierung über das explosionsartige Anstei-
gen rechtsextremer, ausländerfeindlicher und antisemitischer 

Gewalt Anfang der 90er Jahre überrascht, oder hat sie dieses 
Ansteigen kommen sehen? 

Falls ja, welche präventiven Maßnahmen hatte sie ergriffen, 
um rechtsextreme Stimmungen und rechtsextremes Gedan-
kengut zu ächten? 

5. Wie konnte die Bundesregierung ernsthaft über rechts-
extreme, ausländerfeindliche und antisemitische Gefahren für 
diese Gesellschaft warnen, wenn das BfV eine ganze Denk-
richtung des Rechtsextremismus über 15 Jahre lang ignoriert 
hat?  

a) Welche Konsequenzen personeller und inhaltlicher Art 
gedenkt die Bundesregierung daraus zu ziehen, daß das 
BfV diese Strömung „übersehen" hat und die Öffentlichkeit 
vor der „Neuen Rechten" nicht warnte? 

b) Wie groß schätzt die Bundesregierung den Einfluß der 
„Neuen Rechten" ein? 

Welche gesellschaftlichen Bereiche werden nach Schät-
zung der Bundesregierung durch die „Neue Rechte" beein-
flußt? 

c) Ist der Bundesregierung bekannt, daß die „Neue Rechte" 
versucht, speziell Jugendliche und Studenten für ihre Poli-
tik zu gewinnen, und daß eine ganze Reihe rechtsextremer 
Jugendzeitungen von den Theorien der „Neuen Rechten" 
beeinflußt ist, und wenn ja, welche Kenntnis hat die Bun-
desregierung darüber? 

d) Welche Kenntnis hat die Bundesregierung darüber, daß die 
Theorien der „Neuen Rechten" auch auf bestehende Par-
teien und Organisationen wie die „Republikaner" , die 

„Jungen Nationaldemokraten" etc. Einfluß ausübten? 

6. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über das Men-
schenbild der „Neuen Rechten" und ihre Haltung in der „Aus-
länderfrage"? 
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7. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über die Haltung 
der „Neuen Rechten" zur „Deutschen Frage" und zur Frage 

der „Nationalen Identität"? 

8. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über die Haltung 
der „Neuen Rechten" zur Demokratie? 

9. Welche Haltung hat die „Neue Rechte" zur deutschen Ge-

schichte? 

10. Welche Haltung hat die „Neue Rechte" in der Außenpolitik, 

und welche geopolitischen Modelle werden hier diskutiert? 

11. Welche Zielgruppen hat die „Neue Rechte" für ihre praktische 

Politik? 

12. Wie versuchte und versucht die „Neue Rechte", auf das kon-
servative Lager Einfluß zu nehmen, und welche Erfolge 
konnte sie nach Kenntnis der Bundesregierung dabei verbu-

chen? 

13. Wie versuchte und versucht die „Neue Rechte", auf studen-
tische Verbindungen Einfluß zu nehmen? 

14. Welche verfassungsschutzrelevanten Kenntnisse hat die Bun-

desregierung über die „Junge Kritik" : 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppen, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über die Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

15. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 

Bundesregierung über das „Junge Forum":  

a) über seine Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über seine politische Entwicklung, 

c) über seine Zielgruppen, 

d) über seine Auflage und seine Auflagenentwicklung, 

e) über seine Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht es nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

16. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über das Theorieorgan „Criticón" : 

a) über seine Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über seine politische Entwicklung, 

c) über seine Zielgruppe, 

d) über seine Auflage und seine Auflagenentwicklung, 

e) über seine Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 
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17. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die Zeitung „Sol" : 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht es nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

18. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die Zeitung „Fragmente": 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

19. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die Ende der 70er Jahre eingestellte 
Zeitung „Deutscher Studenten-Anzeiger" : 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso tauchte sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

20. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die Zeitung „Neue Zeit":  

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) -wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

21. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über  die Zeitung „Laser":  

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 
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22. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung eventuell in der Zwischenzeit über die Zei-
tung „Wir selbst" gewonnen: 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

23. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die Zeitung „Aufbruch": 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

24. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die Zeitung „Elemente": 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

25. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung in der Zwischenzeit über die Zeitung 
„Elemente" gewonnen: 

a) über ihre Bedeutung innerhalb der „Neuen Rechten", 

b) über ihre politische Entwicklung, 

c) über ihre Zielgruppe, 

d) über ihre Auflage und ihre Auflagenentwicklung, 

e) über ihre Autoren und Autorinnen, 

f) wieso taucht sie nicht im Verfassungsschutzbericht auf? 

26. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über den „Sinus"-Verlag: 

a) über das Sortiment des Verlages, 

b) über die Entwicklung des Sortiments, 

c) über die Auflage der Bücher, 

d) über die Zielgruppe des Verlages, 

e) über die Autoren und Autorinnen, 

f) über die Verbindungen des Verlages zu anderen rechts-
extremen Verlagen, Zeitungen und Organisationen, 

g) wieso taucht der Verlag nicht im Verfassungsschutzbericht 
auf? 
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27. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über das „Thule-Seminar" : 

a) über die Entwicklung der Mitglieder und der Mitglieder-
struktur (nach Alter, Geschlecht, Beruf etc. bitte auflisten), 

b) über politische Aktivitäten, 

c) über publizistische Aktivitäten, 

d) über Verbindungen zu anderen rechtsextremen Organisa-
tionen, 

e) über Zielgruppen und Zielgruppenentwicklung, 

f) wieso taucht diese Organisation nicht im Verfassungs-
schutzbericht auf? 

28. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über den „Bund deutscher Solidaristen": 

a) über die Entwicklung der Mitglieder und der Mitglieder-
struktur (nach Alter, Geschlecht, Beruf etc. bitte auflisten), 

b) über politische Aktivitäten, 

c) über publizistische Aktivitäten, 

d) über Verbindungen zu anderen rechtsextremen Organisa-
tionen, 

e) über Zielgruppen und Zielgruppenentwicklung, 

f) wieso taucht diese Organisation nicht im Verfassungs-
schutzbericht auf? 

29. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die „Solidaristische Volksbewegung" : 

a) über die Entwicklung der Mitglieder und der Mitglieder-
struktur (nach Alter, Geschlecht, Beruf etc. bitte auflisten), 

b) über politische Aktivitäten, 

c) über publizistische Aktivitäten, 

d) über Verbindungen zu anderen rechtsextremen Organisa-
tionen, 

e) über Zielgruppen und Zielgruppenentwicklung, 

f) wieso taucht diese Organisation nicht im Verfassungs-
schutzbericht auf? 

30. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die „Sache des Volkes/Nationalrevolu-
tionäre Aufbauorganisation" : 

a) über die Entwicklung der Mitglieder und der Mitglieder-
struktur (nach Alter, Geschlecht, Beruf etc. bitte auflisten), 

b) über politische Aktivitäten, 

c) über publizistische Aktivitäten, 

d) über Verbindungen zu anderen rechtsextremen Organisa-
tionen, 

e) über Zielgruppen und Zielgruppenentwicklung, 

f) wieso taucht diese Organisation nicht im Verfassungs-
schutzbericht auf? 
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31. Welche verfassungsschutzrelevanten Erkenntnisse hat die 
Bundesregierung über die „Unabhängige Arbeiter-Partei": 

a) über die Entwicklung der Mitglieder und der Mitglieder-
struktur (nach Alter, Geschlecht, Beruf etc. bitte auflisten), 

b) über politische Aktivitäten, 

c) über publizistische Aktivitäten, 

d) über Verbindungen zu anderen rechtsextremen Organisa-
tionen, 

e) über Zielgruppen und Zielgruppenentwicklung, 

f) wieso taucht diese Organisation nicht im Verfassungs-
schutzbericht auf? 

32. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse über die Person Henning Eichberg, wenn ja, 
welche? 

33. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante 
Erkenntnisse über die Person Michael Meinrad, wenn ja, 
welche? 

34. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse über die Person Gert Waldmann, wenn ja, welche? 

35. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse über die Person Heinz Winterhude, wenn ja, 
welche? 

36. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse über die Person Alain de Benoist, wenn ja, welche? 

37. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse über die Person Günter Bartsch, wenn ja, welche? 

38. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er

-

kenntnisse über die Person Pierre Krebs, wenn ja, welche? 

39. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse über die Person Armin Mohler, wenn ja, welche? 

40. Hat die Bundesregierung verfassungsschutzrelevante Er-
kenntnisse über die Person Hans-Ulrich Kopp, wenn ja, 
welche? 

41. Welche weiteren Erkenntnisse hat die Bundesregierung über 
weitere nationale Aktivitäten und Verflechtungen der „Neuen 
Rechten"? 

42. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die interna-
tionalen Verbindungen der „Neuen Rechten"? 

43. Würde die Bundesregierung behaupten, daß die in dem Buch 
„Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland" 
in dem Kapitel von Uwe Backes und Eckhard Jesse angeführ-
ten Fakten falsch sind und die beiden Autoren somit unseriös 
arbeiten würden? 
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44. Wenn nein, welche politischen und personellen Konsequen-
zen würde die Bundesregierung dann bezüglich des BfV und 
der zuständigen Abteilung des Bundesministeriums des 
Innern ziehen? 

Bonn, den 14. Juni 1994 

Ulla Jelpke 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 






